
Stiftung Pukllasunchis Schweiz 

 

Entschädigungs- und Spesenreglement (Reglement 2023) 

 

1. Allgemeines  

Die Mitglieder des Stiftungsrats sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Vorbehalten sind 

gemäss den nachfolgenden Regelungen allfällige Unkosten (Ziff. 2) sowie fachspezifische 

Tätigkeiten (Ziff. 3 und 4).  

2. Spesenentschädigungen  

Den Stiftungsratsmitgliedern werden Spesen wie Fahrkosten, Portokosten usw. auf 

Verlangen von der Geschäftsstelle rückerstattet. 

3. Fachspezifische Tätigkeiten  

Der Stiftungsrat kann Mitglieder mit fachspezifischen Tätigkeiten beauftragen, die 

ausserhalb der ehrenamtlichen Stiftungsratstätigkeit erfolgen. Er kann diese Kompetenz an 

zwei seiner Mitglieder delegieren. 

4.  Abrechnung / Auszahlung 

Tätigkeiten gemäss Ziffer 3 werden von der Geschäftsstelle mit einem Stundenansatz von 

CHF 50 vergütet.  

 

Stiftungsrat / 28. Januar 2023 


